
DIE LINKE. Sachsen 

2. Tagung des 16. Landesparteitages  14. Mai 2022 

F. Parteiinterna 

F.40. Strukturdebatte: Parteirat 

ÄF.40.3. Änderungsantrag: Übergangsfristen 

Einreicher*innen: Tim Detzner 
 

 

Der Landesparteitag der LINKEN Sachsen möge folgende Satzungsänderung beschließen: 

 

Landessatzung Parteirat 

 

Änderung des Antragstextes: 

In den § 30 wird ein neuer Absatz 6 eingefügt: 

„Übergangsregelung: Die erste Amtsperiode des Parteirates beginnt am 01.01.2023. Die Bestimmungen 

des § 30 Absatz 4 Satz 3 und 4 dieser Satzung gelten ab 01.06.2022. Die Regelungen der § 29 bis § 33 

dieser Satzung zuletzt geändert durch Beschluss der 3. Tagung des 15. Landesparteitages am 10.10.2020 

in Plauen gelten bis 31.12.2022 fort. 

 

Begründung: 

Notwendige Übergangsregelung, welche die Arbeit der bisherigen Gremien bis Ende 2022 und gleichzeitig 

die Vorbereitungen und Wahlen für den Parteirat bis zu dessen Wirksamwerden ab 01.01.2023 

ermöglicht. 

 

 

Entscheidung des Landesparteitages: 

 


